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Redaktion „Aus dem Gemeindehaus Holziken“, Marco Bieri, Gemeindeschreiber 

 
Vom Gemeinderat 
 
Rechtskraft der Gemeindeversammlungsbeschlüsse vom 23.11.2020 
Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind alle Beschlüsse der Einwoh-
nergemeindeversammlung vom 23. November 2020 in Rechtskraft erwachsen.  
 
Gemeinderatstätigkeit 2021 - Ausblick 
Für das Jahr 2021 sind aktuell 22 ordentliche Gemeinderatssitzungen angesetzt. 
Weiter beinhaltet die gemeinderätliche Agenda 2021 zwei Gemeindeversammlun-
gen, diverse weitere Sitzungen mit der Kommission für die Bau- und Nutzungspla-
nungsrevision, Finanzkommission sowie Schulpflege. Dazu kommen Anlässe wie 
die Seniorenausfahrt, die Bundesfeier sowie das Jubilarenmittagessen, falls diese 
stattfinden können.  
 
Von der Bauverwaltung 

 
Baubewilligungen 
Zurzeit liegt auf der Gemeindeverwaltung Holziken folgendes Baugesuch zur Ein-
sicht auf: 
 
- Werner Hunziker, Holziken; Abbruch Gebäude Nr. 473, Hardstrasse, Parz. 320  
 
Das Bauvorhaben wurde am Donnerstag, 14. Januar 2021 ordentlich im Landan-
zeiger publiziert und liegt bis und mit Montag, 15. Februar 2021 während den or-
dentlichen Büroöffnungszeiten zur Einsicht auf. Innerhalb der Auflagefrist können 
beim Gemeinderat schriftliche Einwendungen erhoben werden. Einwendungen 
müssen einen Antrag und eine Begründung enthalten. Einwendelegitimiert ist nur, 
wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend machen kann. 
 
Zivilstandsnachrichten Januar 2021 

 
Geburt 

10.01.2021 

 

Hächler, Luc, Sohn des Hächler, André und der Strahm, Jacqueline 

 



 

Vom Steuerwesen 
 
Steuerabschluss 2020 
Der Steuerabschluss 2020 ist sehr erfreulich ausgefallen. Der gesamte Netto-
Steuerertrag inkl. Sondersteuern beträgt Fr. 3‘669‘176.85 und hat damit die Bud-
geterwartungen von Fr. 3‘482‘200 um Fr. 186‘976.85 oder rund 5,4 % übertroffen.  
 
Allgemeine Gemeindesteuern 
 
Einkommens- und Vermögenssteuern 
An Einkommens- und Vermögenssteuern resultierten Fr. 3‘416‘432.45. Das 
Budgetziel von Fr. 3‘219‘200 wurde damit um Fr. 197‘232.45 oder 6,1 % übertrof-
fen. Während sich die Einkommenssteuern des Rechnungsjahres knapp unterhalb 
der Budgeterwartungen von 2,7 Mio. Franken bewegten, übertrafen die Nachträge 
bei den Einkommenssteuern der Vorjahre die Erwartungen von Fr. 270‘000 massiv: 
 
Einkommenssteuern Rechnungsjahr 2020 Fr. 2‘677‘047.88 
Nachträge Einkommenssteuern Vorjahre Fr. 414‘947.44 
Abzüglich pauschale Steueranrechnung Fr. -362.00 
Vermögenssteuern Rechnungsjahr 2020 Fr. 283‘960.72 
Nachträge Vermögenssteuern Vorjahre Fr. 40‘838.41 
 
Geschmälert wurde der Einkommens- und Vermögenssteuerertrag durch Ab-
schreibungen (Erlass und Verlust) und Wertberichtigungen von total Fr. 47‘014.25 
(Budget Fr. 24‘500).   
 
Quellensteuern 
Bei einem Budgetbetrag von Fr. 65‘000 resultierten Einnahmen von Fr. 83‘054.90. 
Der Mehrertrag von rund 28 % ist auf den vermehrten Zuzug von quellensteuer-
pflichtigen Personen zurückzuführen.  
 
Aktiensteuern 
Die Aktiensteuern (Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen) erreich-
ten mit Fr. 116‘387.55 den Budgetbetrag von Fr. 140‘000 nicht. Hier zeigten sich 
erste Auswirkungen der Corona-Pandemie.  
 
Gesamthaft resultierte bei den allgemeinen Gemeindesteuern ein Netto-Ertrag von 
Fr. 3‘568‘860.65 (Budget Fr. 3‘399‘700). Die Budgeterwartungen wurden somit um 
Fr. 169‘160.65 oder 5 % übertroffen. 
 
Sondersteuern 
Bei den Sondersteuern konnten netto Fr. 100‘316.20 (Budget Fr. 82‘500) verein-
nahmt werden. Der gegenüber dem Budget um Fr. 17‘816.20 oder rund 22 % hö-
here Ertrag ist in erster Linie auf Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteu-
ern zurückzuführen. Details zu den Sondersteuern: 



 
Nachsteuern/Bussen Fr.   983.00 (Budget Fr. 1‘000) 
Grundstückgewinnsteuern Fr. 77‘600.50 (Budget Fr. 60‘000) 
Erbschaftssteuern Fr. 10‘402.70 (Budget Fr. 10‘000) 
Hundesteuern netto Fr. 11‘330.00 (Budget Fr. 11‘500) 
 
Detaillierte Tabelle aller Steuerarten inkl. Feuerwehrpflichtersatz: 
 

 
 

Vom Betreibungsamt 

 
Jahresstatistik 2020 
Im Jahr 2020 wurden vom Betreibungsamt Holziken total 376 (Vorjahr: 465) Zah-
lungsbefehle ausgestellt, 166 (Vorjahr: 152) Pfändungen vollzogen und total 129 
(Vorjahr: 161) Verlustscheine ausgestellt. 
Die Gesamtzahl der beim Betreibungsamt Holziken eingegangenen Betreibungs-
begehren in den letzten Jahren hat sich stark erhöht wie folgende Zahlen belegen: 
 
2017 293 
2018 396 
2019 514 
2020 401 
 



 
Infolge Wegfalls von intensiven Fällen sowie wohl auch infolge der Rücksichts-
nahme durch diverse Gläubiger im Coronajahr 2020 sind die ausgestellten Zah-
lungsbefehle zurückgegangen. Das Betreibungsamt wird weiterhin mittels einem 
„Frühwarnsystem“ auf allfällig betroffene Personen zugehen, um weitere Betrei-
bungen und die damit verbundenen Konsequenzen vermeiden zu können. Die Tat-
sache, dass die Gemeinde Holziken sämtliche Abteilungen noch selber und vor Ort 
führt, ermöglicht eine nahe und zielführende Unterstützung betroffener Personen. 
Das Betreibungsamt zusammen mit den weiteren Abteilungen ist bestrebt, nach 
Möglichkeit der vorhandenen Ressourcen, diese Strategie weiterzuführen.  
 

Von der Grünabfuhr 

 
Annahme- und Sperrliste bei der Grünabfuhr 
Die nachfolgende Liste zeigt auf, welche Abfälle der Grünabfuhr mitgegeben wer-
den dürfen. Alle anderen Abfälle sind den dafür vorgesehenen Abfuhren (Kehricht, 
Sperrgut, Papier, etc.) mitzugeben oder bei den entsprechenden Sammelstellen 
(Papier/Karton, Glas, Alu, PET, etc.) zu entsorgen.  
 
Kompostierbares Material 
(gehört in die Grünabfuhr) 

Nicht kompostierbares Material 
(gehört nicht in die Grünabfuhr) 

• Äste, Stauden  
(nicht mit Plastikschnüren gebunden) 
Äste bis max. 5 cm Durchmesser 
Bündel mit einem max. Gewicht von 25 kg 

• Rasenschnitt, Unkraut 

• Laub (nur von schwach befahrenen 
Strassen und Plätzen) 

• Wurzelstöcke 

• unbehandelte Rinde 

• Unkraut aller Art 
(jedoch keine Blacken, Jakobskraut und 
Neophyten) 

• Haustiermist 
(ohne Hunde- und Katzenkot) 

• alle pflanzlichen Gartenabfälle 

• verbrauchte Topfpflanzenerde 
(ohne Styropor) 

• Baum-, Hecken- und Rebschnitt 

• Sägemehl und Hobelspäne von unbe- 
handeltem Holz (ohne Spanplatten) 

• Tontöpfe und Geschirr 

• Steine 

• Granit und Gartenplatten 

• gekochte Lebensmittel 

• Kunststoffe aller Art, Zigarettenpäckli, 
Znünipapier (Styropor, PET, PVC, usw.) 

• Altpapier 

• beschichtete Papiersäcke 

• Kannen, Kanister, Container, Körbe, 
Gebinde jeder Art 

• behandelte Pfähle 

• Holz mit Farb- und Lackrückständen  
sowie Eisenbahnschwellen 

• Asche 
(jegliche Art, auch Holzasche von natur- 
belassenem Holz) 

• Wischgut von Strassen und Plätzen 

• Schlamm aus Strassenschächten 
und anderen Schächten 

 
Haben Sie die Grünabfuhr-Jahresvignette 2021 bereits angebracht? 
Bitte beachten Sie, dass die Grünabfuhr-Jahresvignette 2021 (blau) gut sichtbar 
am Grüngutcontainer angebracht sein muss. Seit dem 1. Februar 2021 werden 
Grüngutcontainer ohne gültige und gut ersichtliche Vignette 2021 nicht weiter ge-
leert. 
 



 
Vom Abwasser 

 
Helfen Sie mit, unnötige Belastungen zu vermeiden 
Eine unnötige Belastung der Holziker Gemeindekanalisation kann mit einfachen 
Mitteln vermieden werden. Wir verweisen diesbezüglich auf nachfolgende Auflis-
tung und bitten die Holziker Bevölkerung, dieser Beachtung zu schenken:  
 

Materialien, die nicht in die  
Toilette gehören: 

Materialien, die nicht in die  
Kanalisation gehören: 

Katzenstreu, Pommes-Frites-Öl,  
Speise- und Küchenabfälle,  
Zigarettenstummel, Wattestäbchen, 
Heftpflaster, Binden, Tampons,  
Kondome, usw. 

Altöl, Lösungsmittel, Farbreste, usw. 

Diese Materialien verstopfen  
Rechen u. Filter der Kanalisations- 
anlagen. 

Diese Materialien beeinträchtigen die  
Masse der biologischen Reinigungsstufe 
erheblich. 

 
 
Vom Elternverein 

 
Letztes Jahr mussten wir schweren Herzens einen fix-
fertig vorbereiteten Ferienspass 3 Wochen vor Beginn 
absagen. Bereits Ende August 2020 hat das OK-Team 
seine Arbeit wieder aufgenommen. Trotz unsicherer 
Corona-Lage haben wir uns entschieden, die Organisa-

tion von einem neuen Ferienspass anzugehen. Gross war die Hoffnung, dass im 
Frühling 2021 die Corona-Situation einen Ferienspass zulässt. Mit grossem Elan 
haben wir ein Programm mit über 30 Anlässen vorbereitet. Anfangs Januar haben 
wir uns aber schweren Herzens dazu entschieden, die Organisation per sofort zu 
beenden. Weiterer Aufwand und Kosten sollen dadurch vermieden werden. Die ak-
tuelle Lage zeigt, dass ein Ferienspass mit über 130 Kindern aus unterschiedlichen 
Dörfern, vielen erwachsenen Helfern und externen Anlass-Anbietern nicht realis-
tisch ist. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, da wir den Kindern gerne einen Fe-
rienspass ermöglicht hätten.  

OK Ferienspass 2021 
 
Kinderfasnacht/Fotowettbewerb 
 
Leider kann die Kinderfasnacht nicht im gewohnten Rahmen mit grosser Konfetti-
schlacht, Spielen, vielen Kindern und Eltern stattfinden. Gerne möchten wir die 
Holziker Familien und Mitglieder vom EV Holziken zu einem Fotowettbewerb einla-
den. Schicken Sie uns bis am 17.2.2021 ein aktuelles Foto Ihrer kostümierten Kin-
der oder Familien per E-Mail an kontakt@ev-holziken.ch  

Die Fotos werden auf der Homepage veröffentlicht und mit einer Bildergalerie bei 
der Schule ausgestellt. Die 4 originellsten Fotos erhalten einen Preis. Gewinner  
 



 
werden bis Ende Februar persönlich benachrichtigt. Wir freuen uns auf viele lustige 
und kreative Kostümfotos! Machen Sie mit!! 

Infos findet Sie hier: www.ev-holziken.ch/veranstaltungen/kinderfasnacht/ 
 
Weitere Infos zu unserem Verein und allen Anlässen finden Sie auf unserer Home-
page und auf Facebook. 
      

www.ev-holziken.ch/kontakt@ev-holziken.ch 

 
 

Von der Schul- und Gemeindebibliothek 

 
Die Schul- und Gemeindebibliothek bleibt ferienhalber vom 30. Januar 2021 bis 14. 
Februar 2021 geschlossen. Ab Montag, 15. Februar 2021 sind wir gerne wieder zu 
den aktuellen Öffnungszeiten (Mo. 15.00 – 16.00 Uhr / 17.30 – 19.00 Uhr --- Do. 
15.00 – 17.00 Uhr) für Sie da.  
 
Jacqueline Gloor und Cinzia Michel 
 

 
Datenkalender Februar 2021 

 

3. Sirenentest 

3. Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz,  
Pro Senectute Aargau, Beratungsstelle Bezirk Kulm, 14.00 – 16.00 Uhr 

4. Unentgeltliche Rechtsauskunft, Bezirksgericht, Unterkulm, 17.00 – 18.00 Uhr 

10. Mittagstisch, reformiertes Kirchengemeindehaus Schöftland, 12.00 Uhr -  
Abgesagt!  

15. Schulbeginn nach den Sportferien 

15. Mütter- und Väterberatung, Gemeindesaal, Nachmittag 

16. Krabbelgruppe, Mehrzweckraum, 09.00 – 11.30 Uhr – Abgesagt! 

17. Kinderfasnacht, Elternverein, Mehrzweckhalle – Abgesagt! 

17. Mittagstisch für Senioren, Restaurant Central, Pro Senectute – Abgesagt! 

18. Unentgeltliche Rechtsauskunft, Bezirksgericht, Unterkulm, 17.00 – 18.00 Uhr 

19./20. Nothilfekurs in Schöftland, Anmeldung: www.samariter-schoeftland.ch 

22. Blutspenden in Schöftland, kath. Pfarreizentrum, Birkenweg 8 
 
 





BFU-Sicherheitstipp «Schneesport»   Februar 2021 
 
 

Schneesport abseits der Piste 
 
Achtung Lawinengefahr 
 
Skitour, Freeriden oder Schneeschuhwandern: Beim Schneesport im freien Ge-
lände ist Vorsicht geboten. Gerade in diesem speziellen Winter helfen die Tipps 
der BFU, Unfälle zu verhindern und das Gesundheitswesen zu entlasten. 
 
Durchschnittlich sterben in der Schweiz pro Jahr 20 Personen in Lawinen. Das 
Lawinenrisiko einzuschätzen, ist schwierig. Dafür braucht es Kenntnisse in Lawi-
nenkunde und viel Erfahrung. 
 
Wer wenig Erfahrung hat, benützt signalisierte und lawinengesicherte Schnee-
schuhrouten, gelb markierte Abfahrten oder wählt auf skitourenguru.ch eine 
Skitour mit tiefem Risiko. Viele Bergsteiger- und Schneesportschulen sowie Ver-
eine bieten ausserdem geleitete Touren an. 
 
Für unbegleitete Skitouren und individuelles Freeriden und Schneeschuhwandern 
abseits der markierten Abfahrten und Routen braucht es eine entsprechende 
Ausbildung. Hier helfen Kurse (z. B. vom SAC) und whiterisk.ch weiter.  
 
Für den Notfall immer dabei: Handy, ein Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS), 
eine Sonde und eine Schaufel. 
 
Mehr zum Thema «Schneesport abseits der Piste» finden Sie auf bfu.ch.  
 
 
Die wichtigsten Tipps 
 

• Gesicherte Angebote nutzen (gelb markierte Abfahrten, Schneeschuhrou-
ten) oder Skitouren mit tiefem Risiko wählen (skitourenguru.ch) 

 

• Sich in Lawinenkunde ausbilden lassen 
 

• Wenig Erfahrung? Sich einer lawinenkundigen Leitung anschliessen 
 

• Sich über aktuelle Lawinengefahr, Schneeverhältnisse und Wetter informie-
ren 

 

• Handy und Notfallausrüstung einpacken: Lawinenverschütteten-Suchgerät 
(LVS), Sonde, Schaufel 

 
 

 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
Ihre Ansprechperson in der Gemeinde: Trudy Lüthy 062 721 33 68 


